
Günter Burkhardt

IM ASYLVERFAHREN 
OHNE CHANCE

Die Zugangszahl von Asylsuchenden ist
auf dem niedrigsten Stand seit Jahren.
Trotzdem wird mit unnachgiebiger Härte
die Abschottung immer weiter perfek-
tioniert. Wer es schafft, nach Deutsch-
land zu kommen, stellt oft fest: Die
Anerkennung als Flüchtling bleibt ein
unerreichbares Ziel. Gerade einmal 5 %,
in Zahlen knapp zweieinhalbtausend
Menschen, wurden im letzten Jahr als
Flüchtlinge anerkannt. Das Asylverfah-
ren ist »zu einem Ort des verdichteten
Misstrauens« geworden. Dies kritisiert
ein breites Bündnis aus Wohlfahrtsver-
bänden, Menschenrechtsorganisatio-
nen, Richter- und Anwaltsvereinigungen
im »Memorandum zur derzeitigen Situa-
tion des deutschen Asylverfahrens«. 
In der Öffentlichkeit wird der Eindruck
erweckt, dass kaum noch Flüchtlinge
nach Deutschland kommen, die Schutz
benötigen. Doch schwerste Menschen-
rechtsverletzungen und erlittene Folter
reichen oft nicht aus, um als Flüchtling
anerkannt zu werden. Zehntausende
werden im Asylverfahren abgelehnt –
obgleich sie Schutz benötigen.

ABSCHAFFUNG DER 
KETTENDULDUNGEN?

Oft stammen abgelehnte Asylsuchende
aus kriegs- und krisengeschüttelten 
Herkunftsländern. Dann können sie
über viele Jahre hinweg nicht abgescho-
ben werden. Vorerst geduldet, immer
das Damoklesschwert der Abschiebung

vor Augen und keine Perspektive für
eine menschenwürdige Rückkehr: Weit
über 100.000 Menschen leben im dau-
erhaften Wartezustand. Tausenden von
ihnen gelingt die Integration – ohne
staatliche Hilfe, trotz der rechtlichen
Hürden.

Wir werden Kettenduldungen abschaf-
fen – so verkündeten es zahlreiche 
Politiker mit Inkrafttreten des Zuwande-
rungsgesetzes. Mehr als ein Jahr nach
Inkrafttreten zeigen sich immer deutli-
cher seine Mängel. Nur wenige Men-
schen haben eine Aufenthaltserlaubnis
erhalten. Die Innenminister der Bundes-
länder haben sich noch nicht zu einer
Bleiberechtsregelung für Kettengedul-
dete durchringen können. Einigen Hard-
linern, insbesondere den Innenminis-
tern aus Niedersachsen und Bayern, 
ist es gelungen, einen entsprechenden
Beschluss der Innenministerkonferenz
zu verhindern.

Dennoch kommt nun Bewegung in die
Debatte. Bei den Innenpolitikern meh-
ren sich die Stimmen für ein Bleibe-
recht. Die Kampagne für ein Bleiberecht
findet zunehmend gesellschaftliche Un-
terstützung. Betroffene ergreifen selbst
die Initiative und treten an die Öffent-
lichkeit, um für ihre Rechte einzuste-
hen. Sie erhalten Unterstützung aus 
allen Teilen der Gesellschaft: von Arbeit-
gebern, in der Lokalpresse, von Nach-
barn, Kirchengemeinden, Sportvereinen.
Vor allem in Schulen kommt es im 
hohen Maß zu Solidaritätsbekundungen
und Aktionen von ganzen Klassenver-
bänden bis hin zum Direktorium, wenn
Schülerinnen und Schüler nach Jahren
des Aufenthalts plötzlich abgeschoben
werden sollen. All diese Initiativen dür-
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FLÜCHTLINGSSCHUTZ 
IM ABSEITS

»DIE WELT ZU GAST BEI FREUNDEN«

Mit diesem Motto wirbt Deutschland 
für die Fußballweltmeisterschaft. 
Deutschland will sich seinen Gästen als 
weltoffenes Land präsentieren. 
Weltoffenheit, Gastfreundschaft und 
Integration – für viele Flüchtlinge in 
Deutschland sind dies jedoch Fremdworte.



fen nicht nachlassen. Sie müssen in
den nächsten Monaten noch einmal ver-
stärkt werden, damit es zu einer Bleibe-
rechtsregelung kommt – entweder über
einen Beschluss der Innenminister oder
eine gesetzliche Regelung. Denn dass
eine Bleiberechtsregelung kommt, wird
immer wahrscheinlicher. Wie sie aus-
sehen wird hingegen, ist fraglich.

FÜR GROSSZÜGIGE 
BEDINGUNGEN

Im Hinblick auf eine mögliche Bleibe-
rechtsregelung sind in einigen Länderin-
nenministerien derart strenge Bedin-
gungen im Gespräch, dass nur wenige
Geduldete profitieren könnten. Eine 
davon war: ein legales, dauerhaftes und
sozialversicherungspflichtiges Arbeits-
verhältnis, das bereits seit mehr als
zwei Jahren andauert. Allein daran wird
deutlich, wie engherzig gedacht wird.
Ganze Branchen beschäftigen heute 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
als geringfügig Beschäftigte – und das
in aller Regel eben nicht in sozialver-
sicherungspflichtigen Jobs. Hundert-
tausende Deutsche schätzen sich glück-
lich, wenn sie einen befristeten Arbeits-
vertrag haben. Wie sollen Geduldete,
die auf dem Arbeitsmarkt mehrfach 
benachteiligt und diskriminiert werden,
solche Kriterien erfüllen? In aller Regel
erhalten sie nicht einmal die erforder-
liche Arbeitsgenehmigung. PRO ASYL
fordert deshalb großzügige Bedingun-
gen für ein Bleiberecht. Dazu gehört,
dass die Geduldeten zunächst eine 
Aufenthaltserlaubnis und eine unbe-
schränkte Arbeitserlaubnis bekommen.
Dann erst haben sie eine Chance, 
einen Arbeitsplatz zu finden. 

NACH EINER BLEIBERECHTS-
REGELUNG

Eine Bleiberechtsregelung kann die 
Probleme der Vergangenheit lösen,
nicht die der Zukunft. Sie ist keine Alter-
native zu einer Korrektur des Zuwande-
rungsgesetzes. Denn auch künftig wer-
den Menschen in Asylverfahren schei-
tern und mangels Alternative über lange 
Zeiträume geduldet werden. 

Zudem werden schon heute in unver-
antwortlicher Weise neue Gruppen von
Geduldeten produziert: Menschen, 
deren Aufenthaltsrecht und Integration
schon längst beschlossene Sache
schien. Gemeint sind die anerkannten
Flüchtlinge, denen das Bundesamt un-
terstellt, sie seien nicht mehr schutz-
bedürftig und könnten zurück. Rund
30.000 Menschen wurde in den letzen
drei Jahren der Flüchtlingsstatus ent-
zogen. Widerruf der Anerkennung – 
so heißt es in der Fachsprache. Es ist
absehbar, dass eine Vielzahl der Be-
troffenen zu Geduldeten wird.
Einmal im Duldungsstatus, gibt es
kaum einen Ausweg.  Nach der Geset-
zesauslegung vieler Ausländerbehörden
und Länderinnenministerien sollen Ge-
duldete, wenn sie nicht abgeschoben
werden können, »freiwillig« ausreisen –
fast egal wohin, fast egal, wie die 
Situation vor Ort ist und unabhängig 
davon, ob die Betroffenen dort eine
Lebensperspektive haben. So verhin-
dern viele Behörden, dass Geduldete
eine Aufenthaltserlaubnis erhalten. 

Ob eine Ausreise auch zumutbar ist –
dies wird in aller Regel nicht geprüft. 
Zu Recht beschweren sich Politiker, vor
allem aus der SPD, dass die Intention
des Gesetzes, ausformuliert in seiner
Begründung, missachtet werde. Die
Bundesregierung hat eine Evaluierung
des Zuwanderungsgesetzes beschlos-
sen. Auch PRO ASYL wurde zu einer
Stellungnahme aufgefordert. Das Er-
gebnis vieler Menschenrechtsorganisa-
tionen ist eindeutig: Sofortiges Handeln
ist notwendig. 

DAS 2. ZUWANDERUNGS-
ÄNDERUNGSGESETZ

Die Bundesregierung ist dabei, das 
Zuwanderungsgesetz zu ändern. Der
Grund: Elf EU-Richtlinien müssen in 
nationales Recht umgesetzt werden.
Der Entwurf des Bundesinnenministeri-
ums ist jedoch äußerst problematisch.
Neue Verschärfungen sind in Planung,
die mit der Umsetzung von EU-Richt-
linien großenteils nichts zu tun haben:

GEDULDETE IN DEUTSCHLAND

Gesamtzahl: 192.941 Menschen. 

Davon leben rund 120.000 Menschen schon länger als fünf Jahre in Deutschland.
Hinzu kommen rund 20.000 Menschen, die sich nach mehr als fünfjährigem 
Aufenthalt noch oder wieder im Asylverfahren befinden. Rund 53.000 Menschen 
leben sogar schon länger als 11 Jahre ungesichert in Deutschland. 

Die Hauptherkunftsländer der Geduldeten sind:

Serbien und Montenegro: 42.921 Menschen

Jugoslawien: 22.213

Türkei: 12.996

Irak: 9.316

Afghanistan: 7.250

Syrien: 6.590

Vietnam: 6.266

Bosnien und Herzegowina: 5.832

Libanon: 5.417

(Stichtag 31. November 2005; 

Quelle: Bundestags-Drucksachen 16/164 und 16/307)

5



Verschärfung des Ehegattennachzugs,
höhere Einbürgerungshürden, neue
Haftgründe für Flüchtlinge. Die Liste der
Kritikpunkte ist lang. DGB, Interkultu-
reller Rat und PRO ASYL haben grund-
legende Bedenken angemeldet und als 
Informationsbroschüre unter dem Titel
»Ein Schritt vorwärts, zwei zurück« ver-
öffentlicht. 

Zum 2. Änderungsgesetz ist eine inten-
sive öffentliche Debatte mit Politikerin-
nen und Politikern aller Parteien erfor-
derlich, damit dieser Entwurf nicht Ge-
setz wird und ein Zuwanderungsrecht
entsteht, das seine Ziele erreicht: Ein-
wanderung gestalten, Integration för-
dern und Flüchtlinge besser schützen.
Bislang wurden diese Zielsetzungen ver-
fehlt. Dringend notwendig ist also nicht
die Verschärfung des Gesetzes, son-
dern seine grundlegende Verbesserung. 

GROSSE HERAUSFORDERUNGEN: 
ABSCHIEBUNGEN, RASSISMUS,
ILLEGALISIERUNG

Ein Bleiberecht für langjährig Geduldete,
eine Verbesserung des Zuwanderungs-
rechts und eine flüchtlingsfreundliche
Umsetzung von EU-Richtlinien: All dies
wird in einem schwierigen gesellschaft-
lichen Kontext diskutiert. Fremdenfeind-
lichkeit und Rassismus sind auch in
Deutschland zunehmend an der Tages-
ordnung. Zu Recht hat der Hohe Flücht-
lingskommissar der Vereinten Nationen,
António Guterres, in einer bemerkens-

werten Rede vor dem Europäischen 
Parlament am 21. Februar 2006 Aus-
grenzung, Fremdenfeindlichkeit, Rassis-
mus, virulenten Nationalismus und reli-
giösen Fundamentalismus als »ernst-
hafte Bedrohung des Weltfriedens und
des Zusammenhalts unserer Gesell-
schaften« bezeichnet. Verstärkte An-
strengungen seien erforderlich, um
Fremdenfeindlichkeit und Rassismus
entgegenzuwirken. 

Flüchtlingsinitiativen, Beratungsstellen,
Kirchengemeinden und all diejenigen,
die in der Flüchtlingssolidarität aktiv
sind, müssen sich auf ein immer breite-
res Aufgabenfeld einstellen:

� Einsatz gegen wachsende Fremden-
feindlichkeit und Rassismus;

� Kampf gegen Abschiebungen;
� Eintreten für Menschen in der Illega-

lität, von denen ein nicht unerheb-
licher Teil eine Flüchtlingsbiografie
hat;

� Hilfestellung für Flüchtlinge bei der
Integration in Deutschland;

� Eintreten für die Achtung der Men-
schenrechte im Inland wie im Aus-
land.

Die Herausforderungen im Einsatz für
eine demokratische Gesellschaft, die
Flüchtlingen Schutz bietet, nehmen zu.
In ihrer ersten Regierungserklärung vom
30. November 2005 formulierte Bun-
deskanzlerin Merkel: »Meine Regierung

ist Anwalt aller Deutschen wie aller in

Deutschland lebenden Mitbürgerinnen

und Mitbürger. Wir werden deswegen mit

allem Nachdruck, wo immer es erforder-

lich ist, gegen jede Form von Extremis-

mus, Rassismus und Antisemitismus

kämpfen. Die Initiativen der Bürgergesell-

schaft, die sich hier engagieren, haben

unsere volle Unterstützung. Wir sind 

ein tolerantes, wir sind ein weltoffenes

Land.« Zum Selbstverständnis unserer
Wertegemeinschaft gehöre, so Merkel
weiter, »dass wir bei Menschenrechts-
verletzungen nicht schweigen, gegen-
über niemandem auf der Welt.« Diese
Ankündigung hat Angela Merkel außen-
politisch etwa in Bezug auf die russi-
schen Menschenrechtsverletzungen
gegenüber Tschetschenen realisiert.
Das Asyl für die Opfer von Menschen-
rechtsverletzungen in Deutschland lässt
noch auf sich warten.

Der Einsatz für Flüchtlingswürde und
Flüchtlingsrechte in Deutschland wird
nicht einfacher. Aber, das zeigt die 
Bleiberechtsdebatte, die Lage ist nicht
hoffnungslos. Nehmen wir die Bundes-
kanzlerin beim Wort: »Fragen wir nicht
zuerst, was nicht geht oder was schon
immer so war; fragen wir zuerst, was
geht und suchen wir nach dem, was
noch nie so gemacht wurde.« �

Ein Jahr Zuwanderungsgesetz: 

PRO ASYL hat Bilanz gezogen. 
Eine ausführliche Analyse beschreibt
die Auswirkungen des Gesetzes 
in der Praxis und enthält zahlreiche
Einzelbeispiele. Sie ist unter
www.proasyl.de abrufbar.




